Meisterschafts-Ausschreibung 2009 des

OFT Osterreichischen Fachverbandes fur Turnen

\

42. Osterreichische Staatsmeis-
terschaften in Rhythmischer
Gymnastik 2009 (Einzel+Team)
3. bis 4. Oktober 2009 In Innsbruck

OFT-Event-Nr.: 61.219

Veranstalter:
Osterreichischer Fachverband fiir Turnen

Organisator/Ausrichter:
Landesfachverband fir Turnen

Austragungsort:
USI Innsbruck, Neue Wettkampfhalle
Furstenweg 185, 6020 Innsbruck

Rahmenzeitplan:

Samstag Mehrkampfe, Sonntag Finali. Der ex-
akte Zeitplan wird nach Meldeschluss erstellt.

Teilnahme-Voraussetzung:

Anerkennung der Allgemeinen Wettkampf-
und Teilnahme-Bestimmungen 2009 des OFT.

pie Meldungen missen bis spatestens
Mittwoch 16. Sept. 2009 von den Landesfach-
verbanden fur Turnen auf dem offiziellen OFT-
Meldeformular an die OFT-Zentrale erfolgen.

pas Nenngeld in Hohe von EUR 20,- pro
Gymnastin (10,- fur OFT-Personenmitglieder)
ist nach Erhalt einer auf Basis der Meldung vom
OFT ausgestellten Rechnung zu iberweisen.

Ubungs-Bekanntgabe:
Alle Ubungen missen auf den dafiir vorgesehe-
nen Formblattern in 12(!)facher Ausfertigung
bis 23. Sept. 2009 bei LFW Mag. Petra Gab-
rielli, 6020, Botanikerstr. 13, eingelangt sein.

Wettkampfprogramm:

Mehrkampf Elite:

Jahrgang 1993 und alter. Vier Kuribungen
mit den Handgeraten Seil, Reifen, Ball und
Band It. aktuellen FIG-Wertungsvorschriften.

Mehrkampf Juniorinnen:
Jahrgénge 1994 bis 1996. Vier Kurubungen
mit den Handgeraten Seil, Reifen, Ball und
Keulen It. aktuellen UEG-Wertungsvorschriften.

Mehrkampf Jugend:
Jahrgang 1996. Vier Kurubungen mit den
Geréaten Seil, Reifen, Ball und Keulen It. aktu-
ellen UEG-Wertungsvorschriften.

Mannschaft Elite:

Jahrgang 1993 und alter. Acht Kuribungen
(je 2x Seil, Reifen, Ball und Band) von zwei bis
drei Gymnastinnen. Startberechtigt sind unbe-
grenzt viele Mannschaften der Landesverbande.

Mannschaft Juniorinnen:
Jahrgange 1994 bis 1996. Vier Kiribungen
(je 1x Seil, Reifen, Ball und Keulen) von zwei
bis drei Gymnastinnen der Juniorinnen- und
Jugendklasse. Startberechtigt sind unbegrenzt
viele Mannschaften der Landesverbéande.

Geratefinali:

In der Elite- und Juniorinnenklasse werden mit
den im Mehrkampf verwendeten Geraten Final-
bewerbe durchgefihrt, in denen die ersten acht
Gymnastinnen pro Gerat, aber héchstens die
halbe Anzahl der Mehrkampfteilnehmerinnen
startberechtigt sind. Im Junioren-Mannschafts-
bewerb angetretene Jugendklasse-Gymnastin-
nen koénnen sich ebenfalls fur die Juniorinnen-
finali qualifizieren.

Siegerinnentitel:

Siegerinnen der funf Elite-Einzelbewerbe erhal-
ten den Titel ,,Osterreichische Staatsmeis-
terin in Rhythmischer Gymnastik 2009*.

Siegerinnen der weiteren Bewerbe erhalten die
Titel ,,Osterreichische Meisterin in Rhyth-
mischer Gymnastik 2009* (des jeweiligen
Bewerbes).
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Teilnahmeberechtigung:

Zur Teilnahme berechtigt sind mindestens sechs Jahre alte Osterreichische Staatsbirger/innen, die
einem Verein angehdoren, der Mitglied des Osterreichischen Fachverbandes fiir Turnen (nachfolgend
kurz ,OFT* genannt) ist.

Weiters zur Teilnahme berechtigt sind Auslander/innen oder Staatenlose, die einem Verein angeh6-
ren, der Mitglied des OFT ist, wenn sie zum Meldeschlusstermin seit mindestens einem Jahr ihren
ordentlichen Wohnsitz und ihren Lebensmittelpunkt in Osterreich haben und in diesem Jahr weder
far einen anderen FIG-Mitgliedsverband in einer Auswahlmannschaft gestartet sind, noch an einer
anderen nationalen Meisterschaft ordentlich teilgenommen haben. Fur die Teilnahmeberechtigung
von Auslander/inne/n oder Staatenlosen in der Allgemeinen Klasse (Meisterklasse) verlangert sich
diese Frist auf drei Jahre (Fristdauer drei Jahre), so ferne die o0.g. Einjahresfrist vorab noch nicht
fur sie angewendet wurde. Der Wohnsitznachweis ist nach ggst. schriftlicher Aufforderung durch
den OFT und/oder auf Anweisung der Wettkampfleitung zu erbringen.

Nicht zur Teilnahme zugelassen sind Personen, die wegen Dopings suspendiert oder gesperrt sind
und/oder die nicht geméal dem Antidoping-Bundesgesetz den Wiederbeginn der aktiven Laufbahn
an die Nationale Anti-Doping Agentur Austria gemeldet haben.

Haftung:

Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Alle Teilnehmer/innen sowie Betreuer/innen und Kampf-
richter/innen mussen selbst oder von ihrem Verein oder Landesverband ausreichend versichert sein.
Die meldende Organisation ist dem OFT gegeniiber fur den ausreichenden Versicherungsschutz der
von ihr gemeldeten Personen verantwortlich. Der OFT als Veranstalter schlieRt jedwede Haftung,
insbesondere fir Unfalle, Sachbeschadigungen, Diebstahl und Verluste sowie gegen Dritte aus.

Grundsatzliches:

So nicht anders angegeben, kommen die gultigen Vorschriften des Internationalen Turnerbundes
FIG, der Europaischen Turnunion UEG und des OFT zur Anwendung. Dies gilt insbesondere auch fur
die Bewertung und Wertung, fur das Verhalten von Aktiven, Trainer/inne/n und Kampfrichter/inne/n,
fur Bekleidung, udgl.

Sind laut internationalem Reglement Proteste zulassig, so ist pro Anlassfall eine Protestgebiihr von

EUR 150,- an die Wettkampfleitung zu entrichten. Diese wird nur riuckerstattet, wenn die Wett-
kampfleitung dem Protest statt gibt.
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Meldungen:

Anmeldungen zu OFT-Wettkampfen miissen jeweils bis spatestens am Mittwoch zweieinhalb Wochen
vor Veranstaltungsbeginn (Eingang in der OFT-Zentrale via Briefpost, Fax oder Email) auf dem voll-
standig ausgefullten offiziellen OFT-Meldeformular iiber die jeweils verantwortlichen Landesfachver-
bande fir Turnen erfolgen. In Ausnahmefallen kdnnen andere Meldetermine in den Wettkampfaus-
schreibungen festgesetzt werden. In der Sportakrobatik mussen gleichzeitig mit der Meldung auch
die Wettkampfplane eingereicht werden.

Bei Team-Turnen und Amateur Aerobic Contest werden direkte Meldungen der Turnvereine akzep-
tiert. Beim Turnl10 (Geratturnen) werden Meldungen der Turnvereine und weiterer laut Regelwerk
meldeberechtigten Organisationen akzeptiert. Bei Trampolinspringen, Sportakrobatik, Sportaerobic
und Rope Skipping werden Meldungen von Vereinen akzeptiert, wenn der betreffende Landesturn-
verband noch keine Fachsparte fuhrt.

Nachmeldungen, Ummeldungen nach Meldeschluss, verspatet einlangende Meldungen sowie nicht
vollstandig ausgeflllte Meldeblatter werden grundsatzlich nicht akzeptiert (es besteht darauf kein
Anspruch). Sollten Nach- und Ummeldungen jedoch organisatorisch durchfuihrbar sein, ist fur diese
das doppelte Nenngeld zu bezahlen.

Meldungen werden nicht akzeptiert, wenn sich offene Nenngeldforderungen fir voran gegangene
Meldungen der meldenden Organisation und/oder fur die/den betreffende/n Sportler/innen bereits
in der Stufe der dritten Mahnung befinden.

Nenngeld:

Das Nenngeld fur OFT-Veranstaltungen betragt EUR 20,- pro Person und Start.

Bei Mannschaftsbewerben, in denen gemeinsam angetreten wird und keine zuséatzlichen Einzelwert-
ungen erfolgen kdnnen (Gruppenbewerb Rhythmische Gymnastik, Sportaerobic) reduziert sich das
Nenngeld auf EUR 10,- pro Person und Start. Im Team-Turnen betragt das Nenngeld EUR 100,- pro
Mannschaft und im Sportakrobatik-Mannschaftsbewerb betrédgt es EUR 50,-.

Fur Personenmitglieder des OFT reduziert sich jedes Nenngeld auf die Halfte (50% ErmaRigung), be-
tragt also (s.o0.) entweder EUR 10,- oder EUR 5,- pro Person und Start. Im Team-Turnen reduziert
sich das Nenngeld auf EUR 50,-, wenn jedes einzelne Teammitglied auch OFT-Personenmitglied ist.

Jedes Nenngeld ist nach Erhalt einer auf Basis der Meldung vom OFT ausgestellten und tbermittel-
ten Rechnung auf das Konto des OFT bei der BAWAG, BLZ 14000, Kto. 05410909008, zu iiberweisen.

Sollten sich offene Nenngeldforderungen des OFT bereits in der Stufe der dritten Mahnung befinden,
werden Meldungen der betreffenden Organisation und/oder fur betreffende Sportler/innen vom OFT
nicht akzeptiert.

Kampfgericht:

Jeder meldende Landesverband/Verein muss pro Veranstaltung mindestens die in der Wettkampf-
ausschreibung und/oder in den jeweiligen Sportspartbestimmungen vorgeschriebene Anzahl an
Kampfrichter/inne/n nominieren und auf eigene Kosten entsenden, die Uber die vorgeschriebene
nationale Lizenz des OFT oder lber héher wertige FIG-/UEG-Lizenzen aktuell gultig verfigen.

Reichen diese o0.g. Kampfrichter/innen nicht aus, wird die/der verantwortliche Bundesfachwart/in auf
Kosten der teilnehmerstarksten Landesverbé&nde weitere Kampfrichter/innen einberufen. Kommt ein
Landesverband/Verein seiner Nominierungspflicht nicht nach, wird die/der verantwortliche Bundes-
fachwart/in auf Kosten des betreffenden Landesverbands/Vereins weitere Kampfrichter/innen ein-
setzen.
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Die Bestatigung und endgultige Auswahl/ Einteilung der Kampfrichter/innen erfolgen auf Vorschlag
der Kampfrichterobleute durch die/den Bundesfachwart/in.

Eine Kampfrichter/innen-Besprechung findet vor dem Wettkampf It. Zeitplan und/oder gesonderter
Einladung statt. Alle Kampfrichter/innen sind verpflichtet, an dieser Besprechung teilzunehmen, da
ein Einsatz im Wettkampf sonst nicht mdglich ist. Wahrend des Wettkampfes ist es nur der Wett-
kampfleitung gestattet, mit dem Kampfgericht Kontakt aufzunehmen.

Kosten der Teilnahme:

Die meldenden Landesfachverbande/Vereine haben fur alle ihre Wettkdmpfer/innen, Trainer/innen,
Kampfrichter/innen und ev. weitere Begleitpersonen alle Kosten selbst zu tragen.

Zeitplan/Startreihenfolge:

Der endgultige Zeitplan wird nach dem Meldeschluss erstellt und den gemeldet habenden Landes-
turnverbanden oder Vereinen bekannt gegeben. Zeitpunkt und Ort der Auslosung der Startreihen-
folge werden von der OFT-Zentrale auf Anfrage bekannt gegeben. Jeder gemeldet habende Landes-
fachverband/Verein kann auf Eigenkosten hieflr einen Vertreter entsenden.

Anti-Doping:

Es gelten die Anti-Dopingregelungen des Internationalen Turnerbundes FIG und die Anti-Dopingbe-
stimmungen des aktuell gultigen osterreichischen Anti-Doping-Bundesgesetzes.

Dopingkontrollen kdnnen durch die Nationale Anti-Doping Agentur Austria (NADA), weiters durch
den Internationalen Turnerbund FIG, durch das Internationale Olympische Comité 10C oder durch
die Welt-Antidoping-Agentur WADA durchgefihrt werden.

Uber VersttRe gegen Anti-Dopingregelungen entscheidet im Auftrag des OFT die Nationale Anti-
Doping Agentur Austria gemall dem Anti-Doping-Bundesgesetz 2007. Fur das Verfahren vor der
Unabhangigen Dopingkontrolleinrichtung gelten die einschldgigen Bestimmungen des Anti-Doping-
Bundesgesetzes 2007 in der jeweils gultigen Fassung.

Entscheidungen der Nationale Anti-Doping Agentur Austria kdnnen bei der Unabhéngigen Schieds-
kommission (gemal} Anti-Doping-Bundesgesetz 2007) angefochten werden.

Zugangsberechtigung:

Zugangsberechtigt zur Wettkampfhalle sind die Mitglieder des OFT-Prasidiums, die OFT-Veranstal-
tungsleitung und von dieser dafur authorisierte Mitarbeiter/innen des Organisationskomitees, die
OFT-Wettkampfleitung sowie die jeweils im Wettkampf befindlichen Aktiven, deren Trainer/innen,
die Kampfrichter/innen und ggf. weitere von der Veranstaltungsleitung fest gelegte Personen (z.B.
Journalisten).

OFT-Veranstaltungsleitung und OFT-Wettkampfleitung sind berechtigt, alle Personen, die ihren An-
ordnungen nicht Folge leisten, aus der Wettkampfhalle zu weisen.

Fur weitere Raumlichkeiten der Veranstaltung (z.B. Trainingshallen, Organisationsbiro, VIP-Bereich,
Pressezentrum) kénnen von der OFT-Veranstaltungsleitung weitere/andere Zugangsberechtigungen
formuliert werden.
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Wettkampf-Meldeformular 2009

Bitte ausgefullt retournieren an: Osterr. Fachverb. f. Turnen, 1040 Wien, Schwarzenbergplatz 10 | Fax: 01 505 51 79 — 20 | office@oeft.at

Meldender Verband oder Verein Name der meldenden Kontaktperson Handy/ Tel. tagsuber Email-Adresse Postadresse

Turn-Sportart Name/Titel der Veranstaltung Event-Nr. Veranstaltungs-Datum  Veranstaltungs-Ort

Meldung fur:

Meldung der aktiven Wettkampfer/Zinnen:
Name (Nicht-6sterreichische | Geb. Verein
Staatsburger mit * markieren) | Jahr Ja Mitglieds-Nr. Nein

OFT-Personenmitglied ? Mannschaftsname
s ErTtlaEEe (nur bei Mannschafts-WKk.)

Nr.
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=

=
w

=
i
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OO0O0OOOOO0O00O000

=
a1

Name 1 Name 2 Name 3

Meldung der Trainer/innen:
Meldung der Kampfrichter/Zinnen:

Mit Abgabe dieser Meldung werden die jeweilige Veranstaltungs-Ausschreibung und die ,,Allg. Wettkampf- und Teilnahmebedingungen des OFT 2009* vollumfanglich und vollinhaltlich akzeptiert. Ausziige daraus: Teilnahme auf eigene Gefahr. Der Os-
terreichische Fachverband fiir Turnen schlieRt jedwede Haftung aus. Alle Teilnehmer miissen selbst versichert sein. Meldungen miissen bis Mittwoch zweieinhalb Wochen vor Veranstaltungsbeginn (Eingang in der OFT-Zentrale) (iber die Landesturnverbande erfol-
gen. Im Team-Turnen, Turn10 und Amateur Aerobic Contest werden auch Meldungen der Vereine akzeptiert. In Trampolinspringen, Sportakrobatik, Sportaerobic und Rope Skipping werden Meldungen von Vereinen akzeptiert, wenn der Landesturnverband keine
Fachsparte fiihrt. Nach-/Ummeldungen und nicht korrekt ausgefiillte Meldeblatter werden grundsétzlich nicht akzeptiert. Sollten Nach-/Ummeldungen jedoch organisatorisch durchfiihrbar sein, ist dafiir das doppelte Nenngeld zu bezahlen. Nach erfolgter Meldung
und Erhalt der vom OFT dafiir ausgestellten Rechnung muss der Rechnungsbetrag umgehend auf das OFT-Konto bei der BAWAG, BLZ 14000, Kto.Nr. 05410909008, uberwiesen worden sein. Auf der Uberweisung des Nenngeldes muss ersichtlich sein, um welche
Veranstaltung, Aktive und Bewerbe es sich handelt. Wird ein Nenngeld nicht bezahlt, kann Disqualifikation (Streichung aus der Ergebnisliste) durch den OFT erfolgen. Neumeldungen sind nur méglich, wenn alle offenen Nenngeldrechnungen beglichen sind.

Datum und Unterschrift:




	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: 
	Text20: 
	Text21: 
	Text22: 
	Text23: 
	Text24: 
	Text25: 
	Text26: 
	Text27: 
	Text28: 
	Text29: 
	Text30: 
	Text31: 
	Text32: 
	Text33: 
	Text34: 
	Text35: 
	Text36: 
	Text37: 
	Text38: 
	Text39: 
	Text40: 
	Text41: 
	Text42: 
	Text43: 
	Text44: 
	Text45: 
	Text46: 
	Text47: 
	Text48: 
	Text49: 
	Text50: 
	Text51: 
	Text52: 
	Text53: 
	Text54: 
	Text55: 
	Text56: 
	Text57: 
	Text58: 
	Text59: 
	Text60: 
	Text61: 
	Text62: 
	Text63: 
	Text64: 
	Text65: 
	Text66: 
	Text67: 
	Text68: 
	Text69: 
	Text70: 
	Text71: 
	Text72: 
	Text73: 
	Text74: 
	Text75: 
	Text76: 
	Text77: 
	Text78: 
	Text79: 
	Text80: 
	Text81: 
	Text82: 
	Text83: 
	Text84: 
	Text85: 
	Text86: 
	Text87: 
	Text88: 
	Text89: 
	Text90: 
	Text91: 
	Text92: 
	Text93: 
	Text94: 
	Text95: 
	Text96: 
	Text97: 
	Text98: 
	Text99: 
	Text100: 
	Text101: 
	Text102: 
	Text103: 
	Text104: 
	Text105: 
	Text106: 
	Text107: 
	Kontrollkästchen108: Off
	Kontrollkästchen109: Off
	Kontrollkästchen110: Off
	Kontrollkästchen111: Off
	Kontrollkästchen112: Off
	Kontrollkästchen113: Off
	Kontrollkästchen114: Off
	Kontrollkästchen115: Off
	Kontrollkästchen116: Off
	Kontrollkästchen117: Off
	Kontrollkästchen118: Off
	Kontrollkästchen119: Off
	Kontrollkästchen120: Off
	Kontrollkästchen121: Off
	Kontrollkästchen122: Off
	Kontrollkästchen123: Off
	Kontrollkästchen124: Off
	Kontrollkästchen125: Off
	Kontrollkästchen126: Off
	Kontrollkästchen127: Off
	Kontrollkästchen128: Off
	Kontrollkästchen129: Off
	Kontrollkästchen130: Off
	Kontrollkästchen131: Off
	Kontrollkästchen132: Off
	Kontrollkästchen133: Off
	Kontrollkästchen134: Off
	Kontrollkästchen135: Off
	Kontrollkästchen136: Off
	Kontrollkästchen137: Off


